
Bergmann/Ratka (Hrsg), Handbuch Personengesellschaften2    17

2. Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Julia Told
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I. Einleitung
A. Reform des 27. Hauptstückes
B. Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes
C. Zwingender Normenbestand des 27. Hauptstückes

II. Begriff und Rechtsgrundlage
A. Begriff
B. Rechtsgrundlagen
C. Ausstrahlungswirkung des 27. Hauptstückes auf andere 

Rechtsformen
1. GesbR-Recht als subsidiäre Rechtsquelle
2. GesbR-Recht kodifiziert allgemeinen Teil des Gesellschaftsrechts

a) Pflicht zur Mitwirkung und Interessenwahrung
b) Gleichbehandlungsgrundsatz
c) Actio pro socio

III. Wesen, Zweck, Erscheinungsformen und Anwendungsgebiet
A. Wesen

1. Allgemeines
2. Gesellschaftsvertrag
3. Rechtsnatur

B. Zweck und Unternehmensgegenstand
1. Allgemeines
2. Erwerbswirtschaftliche Zwecke
3. Ideelle Zwecke
4. Vermögensverwaltung

a) Zulässigkeit und Abgrenzung von der schlichten Rechts-
gemeinschaft

b) Rechtliche Bedeutung der Abgrenzung bloß vermögens-
verwaltender GesbR von der schlichten Rechtsgemeinschaft

5. Unzulässige Zwecke
C. Rechtliche Strukturtypen

1. Allgemeines
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2. Innen-GesbR – Außen-GesbR
3. Unternehmerische GesbR – rein zivilistische GesbR

D. Praktische Bedeutung und Anwendungsbereich
IV. Errichtung

A. Allgemeines
B. Konkludente Errichtung einer GesbR unter Eheleuten und 

Lebenspartnern
V. Abgrenzung von verwandten Rechtsinstituten

A. Allgemeines
B. Abgrenzung Innen-GesbR/bloß zivilrechtlicher Vertrag
C. Abgrenzung Innen-GesbR/partiarisches Darlehen
D. Abgrenzung GesbR/Arbeitsvertrag
E. Abgrenzung GesbR/schlichte Rechtsgemeinschaft
F. Abgrenzung Innen-GesbR/Stille Gesellschaft
G. Abgrenzung GesbR/OG/KG

VI. Kriterien der Rechtsformwahl
VII. Vermögensordnung

A. Einleitung
B. Hauptstamm
C. Gesellschaftsvermögen

1. Sachenrechtsfähiges Gesellschaftsvermögen
2. Schuldrechtliche Positionen des Gesellschaftsvermögens

a) Allgemeines
b) Gesetzliche Regelung
c) Rechtslage zur GesbR alt

VIII. Verbindlichkeiten und Haftungsordnung
A. Allgemeines
B. Verbindlichkeiten
C. Haftung

1. Grundsätzliches und Haftung für vertragliche Ansprüche
2. Haftung aus Delikt
3. Haftung für bereicherungsrechtliche Ansprüche

IX. Organisationsstruktur der GesbR
A. Allgemeines
B. Grundlagengeschäfte
C. Verwaltung

1. Mitwirkung iSd § 1182 Abs 2 Satz 3 ABGB
2. Geschäftsführung

a) Geschäftsführung nach Inkrafttreten des GesbR-Reform-
gesetzes
aa) Allgemeines
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bb) Dispositiv-gesetzliches Modell der Geschäftsführung
cc) Vertragliche Regelung der Geschäftsführung
dd) Entzug und Kündigung der Geschäftsführungsbefugnis

b) Dispositiv-gesetzliche Geschäftsführung vor Inkrafttreten des 
GesbR-Reformgesetzes

3. Sorgfaltsmaßstab der Geschäftsführer und Haftung
X. Vertretung

A. Allgemeines
B. Vertretung rein zivilistischer GesbR
C. Unternehmerische GesbR
D. Entzug der Vertretungsbefugnis

XI. Rechte und Pflichten der Gesellschafter
A. Geschäftsanteil
B. Pflichten

1. Mitwirkungspflicht
2. Haftung
3. Beitragspflicht

a) Einlageleistung
b) Nachschusspflicht
c) Verlusttragung
d) Herausgabepflicht von Vorteilen

4. Treuepflicht
5. Wettbewerbsverbot

C. Rechte
1. Vermögensrechte

a) Anteil am Gesellschaftsvermögen
b) Anteil am Gewinn
c) Gewinnentnahmerecht
d) Kapitalentnahmerecht
e) Aufwandsersatz
f) Abfindungsanspruch

2. Kontrollrechte
a) Buchführung/Rechnungslegung
b) Informationsrechte und Bucheinsichtsrecht

XII. Gesellschafterwechsel und Beendigung
A. Änderungen des Gesellschafterverhältnisses

1. Allgemeines
2. Eintritt eines Gesellschafters
3. Ausscheiden eines Gesellschafters

a) Übereinkunft der Gesellschafter über das Ausscheiden 
eines Gesellschafters/Befristung/Eintritt einer auflösenden 
Bedingung
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b) Austrittskündigung
aa) Ordentliche Austrittskündigung
bb) Außerordentliche Austrittskündigung

c) Ausschluss
d) Tod

4. Gesellschafterwechsel
5. Rechtsfolgen

a) Allgemeines
b) Gesellschaftsanteil
c) Vermögensrechtliche Folgen

aa) Sachenrechtliche Positionen
bb) Gesellschaftsbezogene Vertragsverhältnisse
cc) Forderungen und Verbindlichkeiten

d) Vermögensrechtliche Folgen beim Ausscheiden des vorletzten 
Gesellschafters

e) Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters
f) Haftung ausscheidender oder eintretender Gesellschafter
g) Rechtslage vor Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes

B. Beendigung
1. Rechtslage nach Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes

a) Allgemeines
b) Ablauf der Zeit
c) Gesellschafterbeschluss
d) Tod
e) Konkurs eines Gesellschafters
f) Ordentliche Auflösungskündigung
g) Außerordentliche Auflösungskündigung
h) Außerordentliche Kündigung durch Gläubiger

2. Rechtslage vor Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes
XIII. Umwandlung

A. „Umwandlung“ der GesbR in eine eingetragene Personengesellschaft
B. „Umwandlung“ der GesbR in andere eingetragene Gesellschafts-

formen
XIV. Liquidation
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und Schuldner (II), GesRZ 1979, 15; ders, Äußerer Tatbestand, Duldung und Anschein im
Vollmachtsrecht, JBl 1979, 1; Welser/Graff, Zum Rücktrittsrecht des Masseverwalters gem § 21
KO im Konkurs eines ARGE-Partners, GesRZ 1984, 121; Wiedemann, Juristische Person und
Gesamthand als Sondervermögen, WM-Beilage 4 1975; Wiesinger, Auswirkungen der GesbR-
Reform auf die Bau-Arge, ZRB 2015, 57; Wöss, Der Tod des GesbR-Gesellschafters nach der
GesbR-Novelle, JEV 2014, 126.

I. Einleitung
A. Reform des 27. Hauptstückes

2/1 Mit dem GesbR-Reformgesetz1 ist das 27. Hauptstück zum ABGB gänzlich neu
geregelt worden.2 Das wesentliche Manko des alten 27. Hauptstücks zum ABGB,
also der Regelungen zur GesbR alt, lag darin, dass der Gesetzeswortlaut die tat-
sächliche Rechtslage kaum noch abgebildet hat. Vielmehr haben Rsp und Lehre
die Rechtslage fortentwickelt und den Gesetzeswortlaut teilweise in sein Gegen-
teil verkehrt. Das hat erhebliche Rechtsunsicherheit geschürt, weshalb zu Recht
eine Reform der GesbR gefordert wurde. Im Zuge der Reformdiskussion hat sich
jedoch herausgestellt, dass sich die Einigkeit in der Lehre darauf beschränkt hat,
dass der Normenbestand zur GesbR reformiert gehört. Die Ausrichtung der
neuen GesbR hat erhebliche Diskussionen ausgelöst, weshalb sich die Reform
letztlich immer wieder verzögert hat.3

2/2 Konkret war fraglich, wie die GesbR von der schlichten Miteigentumsgemein-
schaft abzugrenzen ist, wie die Vermögensordnung der GesbR ausgestaltet sein
soll und ob es eine Kategorienbildung innerhalb von GesbR geben soll – insb ob
das Gesetz unternehmerische GesbR und rein zivilistische GesbR unterschiedlich
regeln soll.

2/3 In groben Zügen gesprochen hat die Reform das gesamte 27. Hauptstück umge-
stellt und sprachlich angepasst. Die Grundausrichtung der GesbR, als nicht
rechtsfähige Organisationsform, hat sich aber nicht verändert. Überwiegend wird
die durch die Rsp fortentwickelte Rechtslage zur GesbR nunmehr auch im Gesetz

1 BGBl I 2014/83.
2 Schauer, GES 2012, 51.
3 Krejci, GES 2012, 485.
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abgebildet und damit Rechtssicherheit geschaffen.4 Die Wesensmerkmale der
GesbR sind damit kaum verändert worden:5

2/4Der GesbR kommt auch nach dem GesbR-Reformgesetz keine Rechtsfähigkeit
zu. Dementsprechend ist sie auch weiterhin nicht im Firmenbuch einzutragen.
Ihre Funktion als Auffanggesellschaft, wenn keine andere Gesellschaftsform ge-
wählt wurde oder die Voraussetzungen für keine andere Gesellschaftsform erfüllt
sind, wird betont beibehalten, wie auch die weitgehende Gestaltbarkeit der Ge-
sellschaftsform nach den Vorstellungen der Gesellschafter (§ 1181 ABGB).6

2/5Im Detail hat die Reform jedoch zu zahlreichen Änderungen geführt. Insb hat
sich der Gesetzgeber für eine klare Kategorienbildung innerhalb von GesbR ent-
schieden. Zum einen unterscheidet er zwischen Innen- und Außen-GesbR
(§ 1176 ABGB), zum anderen zwischen unternehmerischen und nicht unterneh-
merischen GesbR, was seit dem Handelsrechtsänderungsgesetz 2005 (HaRÄG
2005)7 bereits durch die im UGB angeordnete Vertretungsregelung zur GesbR
angedeutet wurde (siehe § 178 UGB aF, also vor Inkrafttreten des GesbR-Re-
formgesetzes): Bei unternehmerischen GesbR liegt im Zweifel eine Außen-GesbR
vor (§ 1176 Abs 2 ABGB). Insb die Vertretungsbefugnis (§ 1197 ABGB) und das
Konkurrenzverbot (§ 1187 ABGB) hat der Gesetzgeber danach differenziert gere-
gelt, ob in einer GesbR ein Unternehmen betrieben wird oder nicht.

2/6Das Innenverhältnis von GesbR ist dispositiv-gesetzlich an jenes der OG ange-
passt worden8 und es sind Bestimmungen über die Liquidation der GesbR in das
Gesetz aufgenommen worden. Dadurch sollte die GesbR an die aktuellen Bedürf-
nisse des Rechtsverkehrs angepasst werden.9 Zudem hat der Gesetzgeber bisher
ungeklärte Rechtsfragen aufgegriffen und einer Regelung zugeführt: Beispielhaft
ist auf Änderungen der Gesellschafterstruktur und die Umwandlung einer GesbR
in eine OG oder KG zu verweisen. Außerdem sind allgemeine Bestimmungen
aufgenommen worden, die fortan als eine Art allgemeiner Teil des Gesellschafts-
rechts verstanden werden können.

2/7An einer Stelle hat der Gesetzgeber durch die weitgehende Übernahme der Bestim-
mungen des OG-Innenrechts etwas über die Bedürfnisse des Rechtsverkehrs bei In-
nen-GesbR hinausgeschossen: Hier hat sich gezeigt, dass das OG-Innenrecht vor-
rangig auf Außengesellschaften zugeschnitten ist und eine undifferenzierte Über-
nahme auf Innen-GesbR zu Friktionen führen kann. Insb hat die zwingende
Regelung des § 1209 Abs 2 ABGB (vor Inkrafttreten des APRÄG10), wonach unbe-

4 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 1.
5 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 3.
6 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 2 f.
7 Das Handelsgesetzbuch (HGB) wurde durch das Handelsrechtsänderungsgesetz 2005 – HaRÄG

2005 (BGBl I 2005/120) in Unternehmensgesetzbuch (UGB) unbenannt. Im Zuge dieser Reform
wurden vereinzelte die GesbR betreffende Bestimmungen in das UGB eingefügt.

8 K. Schmidt, GES 2012, 30.
9 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 2.
10 BGBl I 2016/43.
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fristete GesbR unter Einhaltung einer Sechsmonatsfrist zum Jahresende aufgekün-
digt werden können und dieses Kündigungsrecht auch nur durch angemessene Er-
streckung der Kündigungsfrist abgeändert werden kann, die Praxis vor Probleme ge-
stellt. Syndikatsverträge werden nämlich standardmäßig auf die Bestandsdauer der
zugrunde liegenden Gesellschaft abgeschlossen, was gemäß § 1211 ABGB als unbe-
fristetes Gesellschaftsverhältnis zu deuten ist. Der Gesetzgeber hat dieses Problem
mit dem Abschlussprüferrechts-Änderungsgesetz 2016 behoben, indem er Innen-
gesellschaften vom Anwendungsbereich des § 1209 Abs 2 ABGB ausnimmt.11

B. Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes
2/8 Das GesbR-Reformgesetz ist mit 1.1.2015 in Kraft getreten. Werden GesbR da-

nach errichtet, ist die neue Rechtslage einschlägig.12

2/9 Auf vor dem 1.1.2015 errichtete GesbR (Alt-GesbR) sind die neuen Regeln ab-
gestuft anzuwenden: Zunächst sind im Hinblick auf Sachverhalte, die sich vor
dem 1.1.2015 ereignet haben, die alten Regelungen einschlägig.13 Für Sachver-
halte, die sich nach dem 1.1.2015 ereignet haben oder ereignen, sind (mit erhebli-
chen Ausnahmen) die neuen Regelungen einschlägig.14 Diese Regelungen bezie-
hen sich vor allem auf die Beziehungen zu Dritten.

2/10 Große Teile des neuen 27. Hauptstückes sind auf Alt-GesbR aber erst mit
1.7.2016 anzuwenden; und das auch nur dann, wenn kein Gesellschafter spätes-
tens bis zum 30.6.2016 gegenüber seinen Mitgesellschaftern erklärt hat, dass das
alte GesbR-Recht fortbestehen soll (Opting-out). Jeder einzelne Gesellschafter
hat es demnach in der Hand gehabt, die Gesellschaft bis zum 30.6.2016 im Hin-
blick auf die einschlägigen Bestimmungen noch etwas länger dem alten Rege-
lungsregime zu unterstellen. Diesfalls gilt der neue Normenbestand aber jeden-
falls ab 1.1.2022 auch für Alt-GesbR.15 Der vom Optionsrecht (Opting-out) um-
fasste Regelungskomplex bezieht sich hauptsächlich auf das Innenverhältnis.
Dem Optionsrecht liegt die Wertung zugrunde, dass Gesellschafter das Gesell-
schaftsverhältnis nur einstimmig abändern können.16 Mit der Änderung des dis-
positiven Rechts kann genauso eine Abänderung einhergehen, weshalb sich jeder
Gesellschafter gegen die Anwendung des neuen Regelungsregimes aussprechen
kann. Ab dem 1.1.2022 gilt das neue GesbR-Recht aber in der Gesamtheit für alle
GesbR. Bis dahin soll es den Gesellschaftern von Alt-GesbR nach den Wertungen

11 Siehe dazu Rz 2/287 f.
12 Gruber, ZVB 2015/55, 182.
13 Potyka/Fritz, RdW 2015/85, 71, insb 76; hier kritisch Nowotny, RdW 2015/375, 408 ff, der die Zu-

stimmung aller Gesellschafter einfordert.
14 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 24; Artmann, RdW 2015, 403 f; hier anders Gruber,

ZVB 2015/55, 182 f.
15 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 24: „Sofern keiner der Gesellschafter binnen Jahresfrist

nach Inkrafttreten des GesbR-RG die Erklärung abgibt, das zuvor geltende Recht beibehalten zu wollen,
ist ab 1. Juli 2016 auch in diesen Gesellschaften insofern die neue Rechtslage maßgeblich“.

16 Potyka/Fritz, RdW 2015/85, 71.
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des Gesetzgebers aber möglich sein, sich auf die neue Rechtslage einzustellen. Sie
können insb andere Anordnungen im Gesellschaftsvertrag treffen. Lediglich von
den zwingenden Bestimmungen können sie nicht abgehen.

2/11Im Hinblick auf welche Regelungen kam jedem Gesellschafter einer Alt-GesbR
nun dieses Optionsrecht zu bzw welche Regelungen waren allenfalls ab dem
1.7.2016 oder sind spätestens ab dem 1.1.2022 auch für Alt-GesbR einschlägig?

 die Regelungen zum Innenverhältnis (§§ 1182–1196 ABGB)
 die Regelungen über die Auseinandersetzung mit ausscheidenden Gesell-

schaftern (§§ 1203 f ABGB) und die Fortsetzung mit den Erben (§ 1205
ABGB) sowie

 die Bestimmungen zur Auflösung der GesbR (§§ 1208–1211, 1213–1214
Abs 1 ABGB)

2/12Welche Teile sind demnach jedenfalls auch für Alt-GesbR im Hinblick auf Sach-
verhalte, die sich nach dem 1.1.2015 ereignet haben, mit 1.1.2015 in Kraft getre-
ten?

 die allgemeinen Bestimmungen zur GesbR, also zu ihrer Rechtsnatur, Ausge-
staltung, Vermögensordnung (§§ 1175–1181 ABGB), wobei sich hieraus
kaum Änderungen zur bisherigen Rechtslage ergeben17

 die Regelungen zu den Rechtsbeziehungen zu Dritten, also insb die Vertre-
tungsregelungen, Haftungsregelungen (§§ 1197–1200 ABGB), wobei sich
auch hier kaum Änderungen zur Rechtslage vor der Reform ergeben haben;
das gilt nicht für den Wortlaut des Gesetzes

 die Regelungen zum Gesellschafterwechsel (§ 1201 und § 1202 ABGB, die
wichtige Ergänzungen zum alten Rechtsbestand vornehmen, aber doch we-
sentlich von diesem abweichen)

 die Umwandlung einer GesbR in eine OG oder KG (§ 1206 und § 1207 ABGB,
die wichtige Klarstellungen vornehmen)

 die Kündigung durch einen Privatgläubiger (§§ 1212 und 1214 Abs 2 und 3
ABGB)18

 das Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters (§ 1215 ABGB)
 Liquidationsregelungen (§§ 1216–1216e ABGB)

C. Zwingender Normenbestand des 27. Hauptstückes
2/13Grundsätzlich sind die Regelungen des 27. Hauptstück auch nach der Reform

dispositiv.19 Lediglich an vereinzelter Stelle ordnet der Gesetzgeber den zwingen-

17 Gruber, ZVB 2015/55, 185.
18 Fritz/Potyka, RdW 2015, 73.
19 Schauer, GES 2012, 62.
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den Charakter von einzelnen Bestimmungen an. Dabei handelt es sich um fol-
gende Regelungen:
 Das Austrittsrecht überstimmter Gesellschafter, die sich nicht an Nachschüs-

sen beteiligen wollen, die für den Fortbestand der Gesellschaft notwendig
sind, ist zwingend (§ 1184 Abs 2 ABGB).

 Auch die actio pro socio kann im Gesellschaftsvertrag nicht ausgeschlossen
werden (§ 1188 ABGB).

 Das Recht geschäftsführender Gesellschafter, ihre Geschäftsführungsbefug-
nis aus wichtigem Grund zu kündigen, kann ebenfalls nicht wirksam abbe-
dungen werden (§ 1193 Abs 2 ABGB).

 Dasselbe gilt bei Außen-GesbR für das ordentliche Kündigungsrecht (§ 1209
Abs 2 ABGB) und generell für das außerordentliche Kündigungsrecht
(§ 1210 Abs 3 ABGB) jedes Gesellschafters.

 § 1205 ABGB (Fortsetzung mit den Erben) ist weitgehend zwingend. Er kann
nicht abbedungen werden. Es kann lediglich die Berechnung des Gewinnan-
teils im Gesellschaftsvertrag anders geregelt werden.

Alle diese Bestimmungen sind für Alt-GesbR frühestens mit 1.7.2016 in Kraft ge-
treten, bei entsprechendem Widerspruch eines Gesellschafters treten sie erst mit
1.1.2022 in Kraft.
 Die Verkehrsschutzregelungen des § 1176 Abs 2 ABGB und des § 1197 Abs 2

ABGB sind ebenfalls zwingend. Dasselbe gilt für das Kündigungsrecht der Privat-
gläubiger gemäß § 1212 ABGB. Diese Bestimmungen sind im Hinblick auf Alt-
GesbR mit 1.1.2015 in Kraft getreten, das heißt, sie sind bei Alt-GesbR auf Sachver-
halte anwendbar, die sich nach dem 1.1.2015 ereignet haben oder ereignen.

II. Begriff und Rechtsgrundlage
A. Begriff

2/14 In § 1175 Abs 1 ABGB ist der Grundtatbestand der GesbR geregelt. Demnach
wird eine GesbR gegründet, wenn sich zwei oder mehrere Personen durch einen
Vertrag zusammenschließen, um durch eine bestimmte Tätigkeit einen gemein-
samen Zweck zu verfolgen, und sie keine andere Gesellschaftsform wählen. Die
Subsidiarität der GesbR im Verhältnis zu sonstigen Gesellschaftsformen wird
nunmehr ausdrücklich festgehalten.

2/15 Bis zum Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes hat der Grundtatbestand entge-
gen der Rsp die Erwerbswirtschaftlichkeit als Voraussetzung für das Vorliegen
einer GesbR angeordnet. Aufgrund der Entwicklungen im umliegenden Personen-
gesellschaftsrecht ist dieses Tatbestandsmerkmal von Lehre und Rsp aber schon vor
der Reform aufgegeben worden.20 Nunmehr stellt das der Gesetzeswortlaut klar.

20 Vgl insb zur Zweckausrichtung der GesbR unten Rz 2/40 ff.
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B. Rechtsgrundlagen
2/16Die GesbR ist im 27. Hauptstück des ABGB geregelt, konkret in den §§ 1175 bis

1216e ABGB. § 826 ABGB stellt klar, dass die Bestimmungen des 27. Hauptstücks
nur dann für eine bloße Miteigentumsgemeinschaft gelten, wenn die Miteigentü-
mer ausdrücklich vereinbaren, als Gesellschafter einer GesbR zusammenwirken
zu wollen. Als Abgrenzungskriterium zwischen bloßer Miteigentumsgemein-
schaft und GesbR dient daher die sogenannte affectio societatis, also der Wille, eine
Gesellschaft zu gründen.21 Dieses Kriterium kommt generell bei rein vermögens-
verwaltenden Zusammenschlüssen als Abgrenzungskriterium in Betracht.

2/17Die §§ 1175 ff befinden sich aus rechtssystematischer Sicht inmitten der vertrags-
rechtlichen Bestimmungen des ABGB. Die allgemeinen schuldrechtlichen Rege-
lungen sind folglich auch auf das Verhältnis der GesbR-Gesellschafter untereinan-
der anzuwenden, insoweit das 27. Hauptstück keine speziellere Norm anordnet,
dem keine generellen gesellschaftsrechtlichen Prinzipien entgegenstehen22 und
nichts Gegenteiliges im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist. Auch das Verhältnis der
GesbR-Gesellschafter zu Dritten ist ergänzend durch die allgemeinen schuldrecht-
lichen Bestimmungen der §§ 859–937 ABGB, insb die Regelungen zur gemein-
schaftlichen Verbindlichkeit oder Berechtigung (§§ 888 ff ABGB), zu beurteilen.

2/18Durch das Handelsrechtsänderungsgesetz 2005 (HaRÄG 2005)23 sind in das Un-
ternehmensgesetzbuch (UGB) vereinzelte Bestimmungen aufgenommen wor-
den, die auf unternehmerische GesbR anzuwenden sind bzw waren. Dabei han-
delt es sich um § 8 Abs 3 UGB24 und § 178 UGB aF25.26 Mit Inkrafttreten des
GesbR-Reformgesetzes ist § 178 UGB aF im Wesentlichen ins ABGB, konkret in
§ 1197 Abs 2 ABGB, transferiert worden. Die Rechtslage hat sich dadurch kaum
geändert.27

2/19Bei den für die GesbR einschlägigen Regelungen des ABGB handelt es sich über-
wiegend um dispositives Recht.28 Es ist gängige Praxis – und überdies auch zu
empfehlen –, detaillierte Regelungen im Gesellschaftsvertrag der GesbR vorzuse-
hen. § 1181 ABGB regelt ausdrücklich, dass die Bestimmungen des 2. Abschnitts
zum 27. Hauptstück dispositiv sind. Das erlaubt aber nicht den Umkehrschluss,

21 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 4.
22 Vgl aber Rz 2/62 und Rz 2/304 ff.
23 Das Handelsgesetzbuch (HGB) wurde durch das Handelsrechtsänderungsgesetz 2005 – HaRÄG

2005 (BGBl I 2005/120) in Unternehmensgesetzbuch (UGB) unbenannt. Im Zuge dieser Reform
wurden vereinzelte die GesbR betreffende Bestimmungen in das UGB eingefügt.

24 § 8 UGB regelt die Verpflichtung bzw die Berechtigung von Unternehmern und Rechtsträgern, sich
ins Firmenbuch eintragen zu lassen. Bei Erreichen gewisser Größenmerkmale müssen unternehme-
rische GesbR gem § 8 Abs 3 als OG bzw KG ins Firmenbuch eingetragen werden, vgl Told in Straube,
UGB I/14 § 8 Rz 1, 37 ff (23. Lfg); siehe überdies Rz 2/62. 

25 § 178 UGB aF hat die Vertretung von unternehmerisch tätigen GesbR geregelt. 
26 Geist/Lindner, UGB idF HaRÄG 2005, 63 ff.
27 Siehe dazu im Detail Rz 2/184 ff.
28 Krejci in FS Hopf 115 (118).
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dass die Bestimmungen der anderen Abschnitte zwingend wären. Vielmehr sind
nur jene Regelungen des 27. Hauptstückes zwingend, welche die Wesensmerk-
male der GesbR ausgestalten, bis zu einem gewissen Grad jene, die Rechtsbezie-
hungen der Gesellschafter gegenüber Dritten regeln oder für die das ausdrücklich
angeordnet ist.29

2/20 Unabdingbar sind demnach insb folgende Bestimmungen: § 1184 Abs 1 ABGB,
der für die wirksame Vereinbarung einer Nachschusspflicht die Zustimmung
sämtlicher Gesellschafter erfordert, und § 1184 Abs 2 ABGB, der ein Austritts-
recht einzelner Gesellschafter infolge der Vereinbarung einer Nachschusspflicht
durch die Mehrheit anordnet, wenn die Fortführung der Gesellschaft sonst nicht
möglich wäre; gemäß § 1193 Abs 2 ABGB kann ein Geschäftsführer auf sein
Recht zur außerordentlichen Kündigung der Geschäftsführung nicht verzichten;
§ 1194 Abs 2 ABGB ordnet an, dass die in Abs 1 vorgesehenen Kontrollrechte
nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden können. § 1205 Abs 5 ABGB stellt
die Abs 1 bis 4 der entsprechenden Bestimmung zwingend. Gemäß § 1209 Abs 2
ABGB ist eine Vereinbarung, durch die das ordentliche Kündigungsrecht der Ge-
sellschafter ausgeschlossen oder in anderer Weise als durch angemessene Verlän-
gerung der Kündigungsfrist erschwert wird, nichtig. Das gilt jedoch nicht für In-
nengesellschaften. Nach § 1210 Abs 3 ABGB ist eine Vereinbarung, durch die das
Recht des Gesellschafters, die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen, ausge-
schlossen oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt wird, nichtig.

C. Ausstrahlungswirkung des 27. Hauptstückes auf andere 
Rechtsformen

1. GesbR-Recht als subsidiäre Rechtsquelle
2/21 Gemäß § 1175 Abs 4 ABGB sind die Bestimmungen des 27. Hauptstücks auch auf

andere Gesellschaften anzuwenden, soweit für diese keine besonderen Vorschrif-
ten bestehen und die Anwendung dieser Bestimmungen auch unter Berücksichti-
gung der für die jeweilige Gesellschaft geltenden Grundsätze angemessen ist. Das
27. Hauptstück dient damit als Lückenfüllungsregel.30 § 1175 Abs 4 ABGB ent-
spricht im Wesentlichen § 1216 ABGB aF. Der neue Normenbestand zur GesbR
dient gemäß § 1176 Abs 4 ABGB somit weiterhin ausdrücklich auch als subsidi-
äre Rechtsquelle für andere Gesellschaftsformen. Das gilt jedoch nur insoweit,
als der speziellere Rechtstext zu einer anderen Gesellschaftsform keine Antwort
auf ein rechtliches Problem gibt, nicht abschließend zu verstehen ist und das
GesbR-Recht Regelungen vorsieht, die auch angemessen für die jeweilige Gesell-
schaftsform sind.31

29 ErläutRV zu BGBl I 2014/83, 270 BlgNR 25 GP 12.
30 Kritisch Harrer, RdW 2015, 626 ff.
31 Walch, RdW 2015, 79.
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